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Erste Veröffentlichung 

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesell-
schaft: Simonin AG, Zug

2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft: 
"THESAURUS" Continentale Effekten-Gesellschaft in Zü-
rich, Zürich

3. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 18.12.2002
5. Anmeldefrist für Forderungen: 26.02.2003
6. Anmeldestelle für Forderungen: "THESAURUS" Conti-

nentale Effekten-Gesellschaft in Zürich, Talacker 21, 
8001 Zürich 

7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesell-
schaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumel-
den.

8. Bemerkungen: Aktiven und Passiven der Gesellschaft ge-
hen durch Universalsukzession auf die "THESAURUS" Con-
tinentale Effekten-Ges. in Zürich (übernehmende
Gesellschaft) über. Die Gläubiger werden ausdrücklich dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die Vereinigung des Vermö-
gens der beiden Aktiengesellschaften gemäss Artikel 748
Ziffer 6 OR in Verbindung mit Artikel 745 Absatz 3 OR be-
reits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schul-
denruf möglich ist. Es ist beabsichtigt, das Vermögen der
Gesellschaft im Sinne von Art. 745 Abs. 3 OR vorzeitig zu
verteilen.

Thesaurus Continentale Effekten-Gesellschaft 
8001 Zürich

(00825842)                

Im Interesse
des
Liquidators
darf der Schuldenruf erst
angeordnet werden, nachdem die Auflösung der Gesell-
schaft beim kantonalen Handelsregisteramt
angemeldet und im SHAB publiziert worden ist.

Die Registerbehörden sind
angewiesen, eine Löschung erst dann vorzunehmen, 
wenn der
dreimalige Schuldenruf nach
Publikation der Auflösung
im SHAB erfolgt ist.


